
FRAGEN UND ANTWORTEN ZUM ABLAUF DER
HAUPTVERSAMMLUNG

1. Wo findet die Hauptversammlung statt?
Die Hauptversammlung der SAP AG findet in der SAP Arena, Xaver-Fuhr-Straße 150, 68163
Mannheim, statt.

2. Wann beginnt die Hauptversammlung und wie lange dauert sie?
Die Hauptversammlung beginnt am 19. Mai 2009 um 10 Uhr. Ihre Dauer ist abhängig von der Anzahl
der Redebeiträge und der durch den Vorstand und Aufsichtsrat zu beantwortenden Fragen der
Aktionäre und ihrer Vertreter.

3. Ab wann werden die Einladungen zur diesjährigen Hauptversammlung der SAP AG versandt?
Der Versand der Einladungen - und damit die Einberufung der Hauptversammlung - erfolgt ab dem
08. April 2009.

4. Kann ich die Einladung wie bei anderen Gesellschaften per E-Mail erhalten?
Da SAP-Aktien keine Namens- sondern Inhaberaktien sind und damit der SAP die Aktionäre nicht
persönlich bekannt sind, ist die Kontaktaufnahme und der Versand der Einladungen nur über die
depotführende Bank möglich.

5. Was muss ich nach Erhalt der Einladung tun?
Die Bestellung der Eintrittskarte erfolgt über die depotführende Bank, die Ihnen auch die Einladung
zur Hauptversammlung zugesandt hat. Eine Bestellung direkt bei der SAP ist nicht möglich (siehe
hierzu auch Teilnahmebedingungen unter Frage 8).

6. Ich habe die Einladung zur Hauptversammlung nicht erhalten. Was soll ich tun?
Diejenigen Aktionäre, die die HV-Einladung nicht unaufgefordert von ihrer Bank erhalten haben,
bitten wir, sich mit ihrer Bank zur Klärung in Verbindung zu setzen.

7. Ich habe die Eintrittskarte zur Hauptversammlung nicht rechzeitig erhalten. Was soll ich tun?
Sind Sie zur Hauptversammlung der SAP AG angemeldet und haben die Eintrittskarte nicht
rechtzeitig erhalten, so melden Sie sich bitte am Tag der Hauptversammlung mit einer Bestätigung
Ihrer Bank in der Eingangshalle der SAP Arena am Sonderschalter "Information".

8. Wer darf an der Hauptversammlung teilnehmen?
Eintritt zur Hauptversammlung der SAP AG erhalten alle Aktionäre, die sich bis zum 12. Mai 2009
bei der SAP unter der Adresse SAP AG c/o Commerzbank AG, ZTB M 3.2.4 General
Meetings/Proxy Voting, 60261 Frankfurt am Main, anmelden und ihren Anteilsbesitz nachweisen. Die
Anmeldung kann dabei in deutscher oder in englischer Sprache abgefasst sein und muss der SAP in
Textform zugehen. Der erforderliche Nachweis des Anteilsbesitzes muss durch einen von dem
depotführenden Institut in Textform erstellten und in deutscher oder in englischer Sprache
abgefassten Nachweis erfolgen. Der Nachweis des depotführenden Instituts hat sich dabei auf den
Beginn des 28. April 2009 zu beziehen, dem so genannten Record Date, der durch das Gesetz zur
Unternehmensintegrität und Modernisierung des Anfechtungsrechts (UMAG) im Jahr 2005
eingeführt worden ist. Teilnahme- und stimmberechtigt bei der Hauptversammlung ist damit nur
derjenige, der zum Zeitpunkt des Record Date Aktionär ist.

9. Kann ich an der Hauptversammlung teilnehmen, wenn ich meine Aktien vor dem Tag der
Hauptversammlung verkauft habe?
Teilnahmeberechtigt ist derjenige, der den Nachweis erbracht hat, dass er am 21. Tag vor der
Hauptversammlung (Record Date) Anteile an der Gesellschaft besessen hat und sich bis spätestens
am 7. Tag vor der Hauptversammlung bei der mitgeteilten Anmeldestelle angemeldet hat. Wer
Aktien nach dem Record Date verkauft, bleibt weiterhin teilnahmeberechtigt.

10. Wie kann ich der Gesellschaft Stimmrechtsweisungen erteilen?
Sie können ihre Weisungen vor oder während der Hauptversammlung an einen Stimmrechtsvertreter
der Gesellschaft erteilen. Vor der Hauptversammlung ist dies nur auf dem Postweg möglich.



11. Gibt es die Möglichkeit, per Internet Vollmachten oder Stimmrechtsweisungen zu erteilen?
In den vergangenen Jahren haben wir den Aktionären ermöglicht, dass sie Vollmachten und
Weisungen an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft nicht notwendig schriftlich erteilen mussten,
sondern diese stattdessen über einen passwortgeschützten Internetdialog oder per Telefax erteilen
konnten. Gegen die Zulässigkeit dieses Prozederes sind in jüngster Zeit rechtliche Bedenken
erhoben worden. Wir teilen diese Bedenken zwar nicht, haben uns aus Gründen juristischer Vorsicht
aber dennoch dazu entschlossen, die Möglichkeit der Vollmachts- und Weisungserteilung an die
Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft per Internet und Telefax in diesem Jahr nicht anzubieten,
sondern auch für die Vollmachts- und Weisungserteilung an die Stimmrechtsvertreter der
Gesellschaft lediglich die Schriftform zuzulassen. Wir bedauern, unseren Aktionären damit nicht den
gewohnten Service der Internetnutzung zur Verfügung stellen zu können, hoffen aber auf Ihr
Verständnis. Um die über Jahre bewährte Praxis der Vollmachts- und Weisungserteilung an die
Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft per Internet und Telefax unseren Aktionären in der
Hauptversammlungssaison 2010 wieder anbieten zu können, schlagen Vorstand und Aufsichtsrat in
der Tagesordnung zur diesjährigen Hauptversammlung unter Punkt 7 eine Satzungsänderung vor,
durch die dieses Prozedere auch für die Zeit nach Inkrafttreten des Aktionärsrechterichtlinie-
Umsetzungsgesetzes (ARUG) eine sichere satzungsmäßige Grundlage erhält.

12. Wo kann ich kostenlos parken?
Unmittelbar neben der SAP ARENA befinden sich 2.700 Parkplätze. Eine Übersichtsskizze finden
Sie auf Ihrer Eintrittskarte.

13. Gibt es kostenlose Fahrkarten für Bus und Bahn?
Nein, es gibt keine kostenlosen Fahrkarten für Bus und Bahn, allerdings wird ein kostenloser
Straßenbahntransfer zwischen dem Hauptbahnhof Mannheim und der SAP ARENA gewährleistet
sein.

14. Warum gibt es Sicherheitskontrollen?
Es liegt in der Verantwortung der SAP, allen Hauptversammlungsteilnehmern eine größtmögliche
Sicherheit zu gewährleisten. Aus diesem Grund werden im Eingangsbereich die auf
Hauptversammlungen üblichen Sicherheitskontrollen durchgeführt.

15. Wo bekomme ich die Teilnahme-/Steuerbescheinigung?
Die Teilnahme-/Steuerbescheinigung ist Bestandteil des Stimmkartenblocks, den Sie nach Abgabe
der Eintrittskarte am Schalter im Eingangsbereich erhalten. Bitte trennen Sie die
Teilnahmebestätigung (letzte kartonierte Seite des Stimmkartenblocks) vom Stimmkartenblock ab
und bewahren sie diese auf.

16. Wo bekomme ich den aktuellen Geschäftsbericht der SAP?
Der aktuelle Geschäftsbericht der SAP liegt auf jedem der Plätze in allen zur Verfügung stehenden
Sälen aus. Sollten die Geschäftsberichte dennoch vergriffen sein, so erhalten Sie weitere Exemplare
am Investor Relations Stand im Präsenzbereich. Darüber hinaus ist der Geschäftsbericht auf unserer
Internetseite www.sap.de/hauptversammlung abrufbar, eine Bestellung des Geschäftsberichts ist
ebenfalls über das Internet unter www.sap.de/investor möglich.

17. Wird die gesamte Hauptversammlung im Internet übertragen?
Die Hauptversammlung wird vollständig, also einschließlich der Redebeiträge, im Internet übertragen.
Nach der Hauptversammlung steht eine Aufzeichnung der Eröffnung durch den Versammlungsleiter
und der Rede des Vorstandssprechers zur Verfügung.

18. Wo finde ich die Rede des Vorstands und die Präsentationsfolien?
Die Rede des Vorstandssprechers und die Präsentationsfolien finden Sie mit Beginn der
Hauptversammlung auf unserer Internetseite: www.sap.de/hauptversammlung.

19. Wann erfolgt die Auszahlung der Dividende?
Die Auszahlung der Dividende erfolgt ab dem 20. Mai 2009 durch die depotführenden Banken.
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